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Abréviations

SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und

Kommunikation
VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
GK Gerichtskommission der Vereinigten Bundesversammlung
WBF Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung

CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et

de la communication
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
CJ Commission judiciaire de l'Assemblée fédérale
DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
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Chronique générale

Eléments du système politique

Institutions et droits populaires

Institutions et droits populaires

Jahresrückblick 2019: Institutionen und Volksrechte

Der Bundesrat stand aus mindestens vier Gründen 2019 im Fokus der politischen
Debatte. Zuerst gab die Departementsverteilung  im Nachgang der
Bundesratsersatzwahlen vom Dezember 2018, bei denen Doris Leuthard (cvp) und
Johann Schneider-Ammann (fdp) durch Viola Amherd (cvp) und Karin Keller-Sutter (fdp)
ersetzt worden waren, zu reden (vgl. auch den entsprechenden Peak bei der
Medienberichterstattung). Nicht nur, dass mit Viola Amherd zum ersten Mal in der
Geschichte der Schweiz eine Frau das VBS übernahm, sondern auch der Wechsel von
Guy Parmelin ins WBF und von Simonetta Sommaruga ins UVEK wurden in den Medien
diskutiert. Kommentiert wurde dabei insbesondere, dass die Verteilung offenbar erst
nach einem Mehrheitsbeschluss innerhalb des Gremiums zustande gekommen war, was
als schlechter Start und Herausforderung für die künftige Konkordanz interpretiert
wurde. Mit der Wahl von zwei Frauen in die Landesregierung wurde der Debatte um die
verfassungsmässige Festschreibung einer Frauenquote im Bundesrat der Wind aus den
Segeln genommen. Ein entsprechender Vorstoss, der vom Ständerat noch angenommen
worden war, wurde vom Nationalrat versenkt. Auch die Idee einer Karenzfrist, also das
Verbot für ehemalige Magistratspersonen, Mandate von Unternehmen anzunehmen, die
in Beziehung zu ihrem Regierungsamt stehen, wurde – wie schon 2015 – abgelehnt. Die
Gesamterneuerungswahlen für den Bundesrat Ende Jahr lösten eine breite und medial
stark begleitete Debatte um Zauberformel, Konkordanz, Systemstabilität und die
Ansprüche der bei den Wahlen 2019 sehr erfolgreichen Grünen Partei auf einen
Bundesratssitz aus. Die Mehrheit des Parlaments entschied sich, Regula Rytz, die
Sprengkandidatin der Grünen, nicht anstelle von Ignazio Cassis in die Exekutive zu
wählen.

Auch die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parlament war im Berichtjahr
Gegenstand parlamentarischer Arbeit. Beraten wurde dabei insbesondere die Idee
eines Verordnungsvetos. Die auf eine parlamentarische Initiative Aeschi (svp, ZG; Pa.Iv.
14.422) zurückgehende, 2014 eingereichte Idee sieht vor, dass ein Drittel der Mitglieder
eines Rates gegen die Veröffentlichung einer bundesrätlichen Verordnung ein Veto
einlegen kann, wenn die Stossrichtung der Verordnung nicht dem Willen des Parlaments
entspricht. Während sich eine Mehrheit des Nationalrats davon eine präventive Wirkung
erhoffte, lehnte die Mehrheit des Ständerats die Vorlage als zu kompliziert ab. Ein
weiteres Mal abgelehnt wurde – ebenfalls nach längeren Diskussionen – die Idee einer
Neuorganisation der Legislaturplanung. Das Parlament debattiert in schöner
Regelmässigkeit seit der 2002 eingeführten Änderung, ob die Diskussionen um die
zahlreichen Änderungsanträge an der Legislaturplanung zielführend seien. Der Antrag,
die Planung wie vor 2002 einfach zur Kenntnis nehmen zu können und eben nicht als
Bundesbeschluss behandeln zu müssen, stiess aber im Parlament erneut auf taube
Ohren. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass die Diskussion nach den eidgenössischen
Wahlen 2019 erneut losgehen wird. 

Im Nationalrat wurde 2019 die Frage erörtert, wie politisch die Verwaltung sei.
Während eine Motion Bigler (fdp, ZH; Mo. 17.4127), die eine Offenlegung der
Interessenbindungen von Kaderangestellten verlangt, von der grossen Kammer
angenommen wurde, lehnte diese ein Postulat Burgherr (svp, AG; Po. 17.3423) ab, mit
dem hätte untersucht werden sollen, wann und wie die Verwaltung effektiv politischen
Einfluss ausübt. Dauerbrenner im Parlament waren auch 2019 Sparmassnahmen bei den
Personalkosten in der Verwaltung. Diese sollten, wäre es nach dem Nationalrat
gegangen, mit Hilfe von Digitalisierung oder durch einen Ausgabenstopp in den Griff
bekommen werden – der Ständerat verweigerte aber jeweils seinen Segen dazu. 

Im letzten Jahr der 50. Legislatur kam es im Parlament noch zu fünf Mutationen.
Insgesamt wurden in der 50. Legislatur 26 Nationalrats- und zwei Ständeratsmandate
ersetzt; rund ein Drittel der Mutationen war durch die SP-Fraktion zu verantworten. Das
Büro-NR will sich in einem Bericht auf ein Postulat Feri (sp, AG; Po. 18.4252) der
Vereinbarkeit der Parlamentsarbeit mit Familie und Beruf annehmen, einem Thema, das
in den letzten Jahren immer virulenter zu werden scheint, wie verschiedene Vorstösse

RAPPORT
DATE: 31.12.2019
MARC BÜHLMANN
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zeigen. Nicht einig wurde man sich in den Räten über verschiedene Spesenregelungen.
Die SPK-NR entschloss sich deshalb, mit einer Kommissionsinitiative (Pa.Iv. 19.431)
wenigstens die Übernachtungsentschädigungen einheitlicher zu organisieren. Diskutiert
wurde im Parlament auch 2019 wieder über Regeln für transparenteres Lobbying. Die
seit Langem schwelende Debatte, die spätestens 2015 mit der sogenannten
«Kasachstan-Affäre» viel Fahrt aufgenommen hatte, wurde allerdings stark abgebremst:
Fast wäre auch der letzte, ziemlich zahnlose Vorstoss in diese Richtung versandet, wenn
nicht der nach den eidgenössischen neu zusammengesetzte Nationalrat den
Nichteintretensentscheid auf einen Vorschlag der SPK-SR sozusagen in letzter Minute
zurückgenommen hätte.

Etwas stärker in den Fokus als auch schon geriet 2019 die Judikative, was sich auch in
der Medienkonjunktur zu diesem Thema zwischen März und September 2019
beobachten lässt. Dies hatte einerseits damit zu tun, dass im Nationalrat über die
Revision des ziemlich umstrittenen Bundesgerichtsgesetzes debattiert wurde –
insbesondere die subsidiäre Verfassungsbeschwerde wird wohl auch 2020 noch zu
reden geben, auch wenn der Ständerat kurz vor Ende Jahr beschloss, nicht auf die
Vorlage einzutreten. Andererseits standen einige Ersatzwahlen an, die jedoch in aller
Regel geräuschlos über die Bühne gehen. Beinahe wäre jedoch eine Ersatzwahl ans
Bundesgericht zur Ausnahme dieser Regel geworden, da die GK entgegen den
Gepflogenheiten nicht die am stärksten untervertretene SVP, sondern die CVP
berücksichtigte, was beinahe zu einer noch nie vorgekommenen Kampfwahl geführt
hätte. Dafür, dass das Gerichtswesen auch in Zukunft im Gespräch bleibt, wird wohl
auch die 2019 zustande gekommene Justizinitiative sorgen, die vorschlägt, oberste
Richterinnen und Richter per Losverfahren zu bestimmen, um eben diese starke, dem
Proporzgedanken geschuldete Verbindung zwischen Judikative und Parteien zu
verhindern. Viel zu schreiben gab zudem die Bundesanwaltschaft. Nach langen und
stark medial begleiteten Diskussionen zu einer Disziplinaruntersuchung um den
amtierenden Bundesanwalts Michael Lauber wurde dieser erst nach einer Verschiebung
der Wahl von der Sommer- in die Herbstsession und äusserst knapp für eine dritte
Amtsperiode bestätigt.

Im Wahljahr 2019 trat die Nutzung der direkten Demokratie ein wenig in den
Hintergrund. An zwei Abstimmungswochenenden wurde lediglich über drei Vorlagen
abgestimmt. Dabei folgte die Mehrheit der Stimmbevölkerung sowohl bei den beiden
Referenden (STAF und Waffenschutzrichtlinie) als auch bei der Zersiedelungsinitiative
der Empfehlung von Parlament und Bundesrat. Die Ablehnung der
Zersiedelungsinitiative bedeutet zudem, dass in der 50. Legislatur kein einziges
Volksbegehren Erfolg hatte. Die wahlbedingte Abstimmungspause wird wohl in den
folgenden Jahren zu einigen Abstimmungswochenenden mit mehreren Vorlagen führen,
sind doch Ende 2019 ganze 16 Volksinitiativen im Unterschriftenstadium und 19
abstimmungsreif oder beim Bundesrat oder im Parlament in Beratung. Dafür, dass in
Zukunft die direkte Demokratie umfassender genutzt werden könnte, sorgte das
Parlament zudem mit seiner Entscheidung zur Kündigung von Staatsverträgen, die
zukünftig nicht mehr dem Bundesrat, sondern der Legislative und im Falle eines
Referendums der Stimmbevölkerung obliegt. Eines der anstehenden Volksbegehren ist
die Transparenzinitiative, für die die SPK-SR 2019 einen indirekten Gegenentwurf in die
Vernehmlassung gab, mit dem die Offenlegung der Finanzierung von Wahl- und
Abstimmungskampagnen im Gesetz geregelt werden soll und der in der Wintersession
vom Ständerat mit Anpassungen gutgeheissen wurde. 

Einen herben Dämpfer erlitt 2019 die Idee des elektronischen Wählens und
Abstimmens. Nachdem der Kanton Genf bereits Ende 2018 sein E-Voting-System
eingestellt hatte und das System der Post in einem öffentlich ausgeschriebenen
Stresstest den Anforderungen nicht standgehalten hatte, bestanden keine brauchbaren
technischen Angebote mehr für die effektive Durchführung von «Vote électronique».
Daher entschied sich der Bundesrat, sein Ziel, E-Voting als ordentlichen Stimmkanal
einzuführen, vorläufig zu sistieren. Gegenwind erhielt der elektronische Stimmkanal
zudem von einer Anfang 2019 lancierten Volksinitiative für ein E-Voting-Moratorium.
Immerhin entschied sich der Nationalrat für eine Motion Zanetti (svp, ZH; Mo. 19.3294)
mit dem Ziel, die Abstimmungsunterlagen elektronisch zustellen zu können. 1
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Conseil fédéral

Obwohl eigentlich gänzlich unverbindlich, gibt der Bericht des Bundesrates zur
Legislaturplanung jeweils viel zu diskutieren. Mit dem 2002 reformierten
Parlamentsgesetz hatten sich die Kantons- und Volksvertreterinnen und -vertreter die
Möglichkeit gegeben, Legislaturziele des Bundesrats nicht einfach nur zur Kenntnis zu
nehmen, sondern sie auch abzuändern und formell zu beschliessen. Dies hatte
allerdings bei den Beratungen zu den Regierungszielen 2003–2007, 2007–2011 und
2011–2015 jeweils zu tagelangen Debatten geführt, die mit Vorstössen gespickt waren,
welche eher den unterschiedlichen Parteiprogrammen als einem kohärenten
Planungsentwurf für die Regierungspolitik entsprachen. Dies, obwohl es sich bei der
Legislaturplanung freilich weder um eine Wahlplattform noch um einen
Koalitionsvertrag, sondern einfach um eine Diskussionsgrundlage handle, wie
Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann während der Ratsdebatte zum Bericht
für die Legislaturplanung 2015–2019 anmerkte. Weil die langen Debatten
verschiedentlich als nicht sehr ergiebig betrachtet worden waren, hatte man die
Möglichkeit zur inhaltlichen Änderung wieder in eine einfache Kenntnisnahme
abschwächen wollen, wie dies vor 2002 der Fall gewesen war. Allein: Es blieb beim
Versuch, da die entsprechende Reformvorlage 2015 in der Schlussabstimmung versenkt
worden war. 
Damit hatte man sich also auch für die Legislaturplanung 2015–2019 auf lange Debatten
einzustellen. Das vorgelegte Programm der Regierung umfasste neben den Perspektiven
für 2030 drei politische Leitlinien, denen 16 Ziele und rund 60 geplante Massnahmen
zugeordnet waren, die der Bundesrat als Gesetzgebungsprogramm dem Parlament
vorzulegen plante. Darüber hinaus wies die Regierung in einem Legislaturfinanzplan den
Finanzbedarf für die nächsten vier Jahre aus. Die drei zentralen Leitlinien zielen auf
eine nachhaltige Sicherung des Wohlstandes (1), die Förderung des nationalen
Zusammenhaltes und die Stärkung internationaler Zusammenarbeit (2) sowie auf innere
und äussere Sicherheit (3). Mit sieben Zielen (Haushaltsgleichgewicht wahren;
Wettbewerbsfähigkeit dank optimaler wirtschaftlicher Rahmenbedingungen steigern;
Beitrag zu tragfähiger Weltwirtschaftsordnung leisten; Erneuerung der politischen und
wirtschaftlichen Beziehungen zur EU anstreben; Führungsposition in Bildung,
Forschung und Innovation halten; zuverlässige Verkehrs- und
Kommunikationsinfrastrukturen schaffen; natürliche Ressourcen schonend und Energie
nachhaltig nutzen) war die erste Leitlinie die gewichtigste. Die Leitlinie 2 umfasste drei
Ziele (Zusammenhalt und Verständigung von Regionen, Kulturen und Sprachgruppen
stärken; gesellschaftlichen Zusammenhalt und Geschlechtergleichberechtigung
fördern; Engagement für internationale Zusammenarbeit stärken) und die Leitlinie 3
deren sechs (Sozialwerke reformieren; qualitativ hochstehende und finanziell tragbare
Gesundheitsversorgung garantieren; Migration steuern und deren Potenzial nutzen;
Gewalt, Kriminalität und Terrorismus bekämpfen; wirksam gegen innere und äussere
Bedrohungen vorgehen; Engagement für internationale Stabilität zeigen). 
Bei der während der Sondersession anberaumten Beratung des Berichts im Nationalrat
zeigte sich der mit den eidgenössischen Wahlen 2015 akzentuierte Gegensatz zwischen
Links und Rechts. Die Ratsrechte setzte sich erfolgreich dafür ein, dass sich der Bund
im Bericht einer nachhaltigen Senkung der Ausgaben verpflichtet, einen
Aufgabenüberprüfungsplan erstellt sowie bei Gesetzen mit grossen finanziellen
Auswirkungen jeweils versucht, die Regulierungsfolgekosten abzuschätzen. Derweil
scheiterte die Ratslinke mit ihren Forderungen nach Mehreinnahmen anstelle von
Sparprogrammen. Chancenlos blieb auch der Antrag der SVP: Der Vorschlag zur
Streichung der Massnahme, mit der EU ein institutionelles Abkommen auszuhandeln,
wurde vom Nationalrat abgelehnt. Allerdings wird das Ziel zum Engagement für die
internationale Stabilität auf Vorschlag der SVP mit dem Passus "unter Wahrung der
Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz" ergänzt. Zusätzlich aufnehmen wollte die
grosse Kammer Ziele zur Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Gestrichen
wurde hingegen die Massnahme der Änderung des Gleichstellungsgesetzes. Dies kann
als schönes Indiz dafür gelesen werden, wie schnell der politische Wind drehen kann.
Noch vier Jahre zuvor hatte das Parlament der Regierung das Thema Gleichstellung
nachträglich in die Legislaturplanung 2011–2015 diktiert. 
Auch der Ständerat, der den Bericht in der Sommersession beriet, forderte, dass der
Bundesrat die Sparschraube noch weiter anziehe. Er folgte hier dem Vorschlag des
Nationalrates, dies als Ziel in der Legislaturplanung zu verankern. Zusätzlich wollte die
kleine Kammer festgeschrieben haben, dass ein weiteres Wachstum der Personalkosten
verhindert wird. Im Gegensatz zum Nationalrat wollte der Ständerat das Vorhaben des
Bundesrates, die Abzockerinitiative auf Gesetzesstufe umzusetzen, nicht aus den
Legislaturzielen streichen. Auch für die Revision des Gleichstellungsgesetzes setzten
sich die Kantonsvertreterinnen und -vertreter ein und setzten sich bei der

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 14.06.2016
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Einigungskonferenz denn auch mit beiden Vorhaben durch. 
Der einfache Bundesbeschluss wurde schliesslich von beiden Kammern angenommen.
Es blieb allerdings nach wie vor die Frage offen, ob sich der Zeitaufwand für eine
einfache "Offerte an das Parlament für eine fruchtbare Zusammenarbeit", wie alt-
Bundesrat Pascal Couchepin den Legislaturplanungsbericht einst bezeichnet hatte,
tatsächlich lohnt. Neben den stundenlangen Debatten in den Räten muss, laut
Schätzungen der Bundeskanzlei in einer Antwort auf eine Frage Céline Amaudruz (svp,
GE) zu "Kosten und Nutzen der Legislaturplanung" (16.5005), ein Aufwand der
Kommissionsmitglieder, der Parlamentsdienste und der Bundesräte zur Vorbereitung
der Debatte von mindestens 240 Personentage addiert werden. Braucht es also die
"unnötige Monsterdebatte" (NZZ) wirklich? Oder ist die "Strategiedebatte ohne Nutzen"
(BaZ) vielleicht doch wichtige Grundlage für ein System, indem es eben keinen
Koalitionsvertrag gibt und in dem sich die Regierungsparteien anderweitig einigen
müssen? Auf jeden Fall wurden im Anschluss an die Beratungen erneut Vorstösse
lanciert, mit denen ein Zurück zur einfachen Konsultation gefordert wird: So reichten
die SPK-NR (Pa.Iv. 16.425 und Pa.Iv. 16.426) als auch die FDP-Liberale Fraktion
(Pa.Iv.16.402) parlamentarische Initiativen ein, mit denen entsprechende Absichten
formuliert werden. 2

1) APS-Zeitungsanalyse 2019 – Institutionen und Volksrechte
2) AB NR, 2016, S. 1010 ff.; AB NR, 2016, S. 579 ff.; AB NR, 2016, S. 611 ff.; AB SR, 2016, S. 358 ff.; AB SR, 2016, S. 482 ff.; BBl.
2016, S. 1105 ff.; BBl. 2016, S. 5183 ff.; Medienmitteilung BR vom 8.05.2015; BaZ, NZZ, 26.4.16
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